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1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt die Kosten des Rechtsstreits.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die Befreiung von PreisabschlÃ¤gen nach Â§ 130a Abs. 
Abs. 1, 1a und Abs. 3a FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V).

Mit Schreiben vom 5. August 2010 bestÃ¤tigte das Bundesministerium fÃ¼r
Gesundheit der KlÃ¤gerin den Eingang des Antrages vom 3. August 2010 auf
Ausnahme von erhÃ¶hten Herstellerrabatten. Die KlÃ¤gerin ist als Parallel-
Importeur von patentgeschÃ¼tzten Arzneimitteln tÃ¤tig. Sie ist in Form einer
Gesellschaft mit beschrÃ¤nkter Haftung organisiert. Ihr einziger GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer,
Dr. Q. QQ., ist Alleingesellschafter der KlÃ¤gerin. Mit Schreiben vom 14. Oktober
2010 wies das Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit die KlÃ¤gerin darauf hin, dass
die Aufgaben nach Â§ 130a Abs. 4 Satz 2 SGB V auf die Beklagte Ã¼bertragen
worden seien. Die KlÃ¤gerin wurde gebeten, dort vollstÃ¤ndige Antragsunterlagen
einzureichen.
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Dort stellte die KlÃ¤gerin am 10. MÃ¤rz 2011 (nochmals) den Antrag auf Reduktion
des Herstellerrabatts nach Â§ 130a Abs. 1a SGB V ab 1. August 2010 und auf
Befreiung vom Preismoratorium nach Â§ 130a Abs. 3a SGB V ab 1. August 2010.
Dazu legte sie verschiedene Anlagen vor. Unter anderem reichte sie ein Gutachten
der vereidigten BuchprÃ¼ferin XX zu den Auswirkungen der Herstellerrabatte und
des Preismoratorium nach Â§ 130a SGB V vom 4. MÃ¤rz 2011 ein. Dieses Gutachten
kam zu dem Ergebnis, dass die KlÃ¤gerin ohne Befreiung vom erhÃ¶hten
Herstellerrabatt und ohne Befreiung vom Preismoratorium im Jahr 2011 einen
Verlust von 86.207 Euro erwirtschaften wird. AuÃ�erdem prognostizierte das
Gutachten, dass die KlÃ¤gerin mit einer Befreiung vom erhÃ¶hten Herstellerrabatt
und ohne Befreiung vom erhÃ¶hten Preismoratorium im Jahr 2011 eine Verlust von
53.003 Euro erreichen wird und wies darauf hin, dass mit einer Absenkung des
Herstellerrabatts und mit einer Befreiung vom Preismoratorium im Jahr 2011 ein
Gewinn von 24.080 Euro zu erwarten sei.

Mit Schreiben vom 16. MÃ¤rz 2011 stellte die Beklagte bei der KlÃ¤gerin
Nachfragen zu dem von ihr gestellten Antrag. Sie wollte wissen, ob weitere LÃ¶hne
auÃ�er dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalt gezahlt wÃ¼rden und ob ohne eine
ErhÃ¶hung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalts im Jahr 2010 ein positives Ergebnis
erzielt worden wÃ¤re. AuÃ�erdem fragte die Beklagte nach, warum dem
Alleingesellschafter im Jahr 2010 Darlehen zurÃ¼ckgezahlt worden seien und ob
der Alleingesellschafter der KlÃ¤gerin weitere Darlehen gewÃ¤hren kÃ¶nne. Die
KlÃ¤gerin antwortete, dass auÃ�er dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalt keine weiteren
LÃ¶hne gezahlt wÃ¼rden. Die ErhÃ¶hung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalts beruhe
auf der positiven GeschÃ¤ftsentwicklung der KlÃ¤gerin. Ohne einen Anstieg des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalts wÃ¤re im Jahr 2010 ein positives Ergebnis in HÃ¶he von
39.799 Euro erzielt worden und bei Zugrundelegung eines fiktiven Gehaltes von
100.000 Euro hÃ¤tte das Jahresergebnis im Jahr 2010 73.644 Euro betragen. Mit
diesem Schreiben legte die KlÃ¤gerin auch drei KreditvertrÃ¤ge vor und wies darauf
hin, dass weitere Kredite in HÃ¶he von 45.000 Euro im Jahr 2011und 2012 fÃ¤llig
wÃ¼rden und der Alleingesellschafter keine weiteren Kredite an die KlÃ¤gerin
gewÃ¤hren kÃ¶nne. SpÃ¤ter legte die KlÃ¤gerin der Beklagten Unterlagen zur
aktuellen finanziellen Lage der KlÃ¤gerin vor und wies auf die Reduzierung des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes im MÃ¤rz 2011 hin.

Mit Bescheid vom 14. April 2011 lehnte die Beklagte die Reduzierung des
Herstellerrabatts nach Â§ 130a Abs. 1a SGB V und die Befreiung vom
Preismoratorium nach Â§ 130a Abs. 3a SGB V ab und begrÃ¼ndete dies damit, dass
der Saldo fÃ¼r Januar und Februar 2011 insgesamt positiv sei und dass das
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalt verbunden mit einer Anpassung der wÃ¶chentlichen
Arbeitszeit von 8 auf 4 Stunden erst im MÃ¤rz 2011 reduziert worden sei. Ein
Kausalzusammenhang zwischen finanzieller Lage der KlÃ¤gerin und den Rabatten
und dem Preismoratorium sei deshalb nicht in ausreichendem MaÃ�e
nachgewiesen. Bei NichterhÃ¶hung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes wÃ¤re vielmehr
im Jahr 2010 ein positives Ergebnis mÃ¶glich gewesen.

Gegen diesen Bescheid legte die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 26. April 2011
Widerspruch ein und verwies dabei auf das eingereichte Gutachten, nach dem bei
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einer Absenkung des Herstellerrabatts ein positives Ergebnis erzielt wÃ¼rde,
wÃ¤hrend ohne Befreiung oder nur durch Befreiung vom Preismoratorium ein
Verlust eintreten wÃ¼rde. Die wirtschaftliche Lage der KlÃ¤gerin sei durch die
Rabatte und das Preismoratorium so schlecht, dass nicht Ã¼ber die HÃ¶he des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes diskutiert werden mÃ¼sse. Im Ã�brigen sei die
KlÃ¤gerin kein Hersteller, sondern lediglich ein HÃ¤ndler von Medikamenten. Mit
Schreiben vom 24. Mai 2011 legte die KlÃ¤gerin der Beklagten verschiedene
Unterlagen u.a. zur Ã�nderung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes vor. Darauf hin
nahm die Beklagte mit Teilabhilfebescheid vom 10. Juni 2011 eine vorlÃ¤ufige
Reduzierung des Herstellerrabatts von 16 Prozent auf 6 Prozent fÃ¼r die Zeit vom
1. MÃ¤rz 2011 bis 30. April 2012 vor.

Mit Widerspruchsbescheid vom 20. Juli 2011 wies die Beklagte den Widerspruch der
KlÃ¤gerin hinsichtlich des Zeitraums vom 1. August 2010 bis 28. Februar 2011 und
hinsichtlich der Befreiung vom Preismoratorium als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie an, dass der Verlust im Jahr 2010 durch die
Ã�berschÃ¼sse in den Monaten Januar und Februar 2011 ausgeglichen werde und
der Verlust im Jahr 2010 im Ã�brigen auf der ErhÃ¶hung des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes beruhe.

Dagegen richtet sich die am 22. August 2011 erhobene Klage. Mit der Klage hat die
KlÃ¤gerin die Aufhebung des Bescheides vom 14. April 2011 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 20. Juli 2011 und eine Verurteilung zur
Neubescheidung begehrt. Gleichzeitig hat die KlÃ¤gerin beim Sozialgericht
Wiesbaden einen Antrag auf einstweiligen Rechtschutz gestellt (S 2 KR 241/11 ER).

Mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2011 hat die KlÃ¤gerin die Klage um die
Verpflichtung der Beklagen zur Befreiung vom Abschlag nach Â§ 130a Abs. 1 SGB V
rÃ¼ckwirkend ab 1. Januar 2011 erweitert und darauf hingewiesen, dass der
Klageantrag vom 19. August 2011 daneben unverÃ¤ndert bestehen bleibe. Dazu
hat die KlÃ¤gerin angefÃ¼hrt, dass sie bei der Beklagten am 15. November 2011
einen neuen Antrag auf rÃ¼ckwirkende Befreiung vom Rabatt nach Â§ 130a Abs. 1
SGB V ab 1. Januar 2011 gestellt habe. Das Preismoratorium sei bei der Erstellung
des Gutachtens der vereidigten BuchprÃ¼ferin nicht berÃ¼cksichtigt worden, da
dieser Preisabschlag vom 1. August 2010 bis Juli 2011 nicht vollzogen worden sei.

Im Laufe des Verfahrens hat die KlÃ¤gerin betriebswirtschaftliche Kurzberichte fÃ¼r
die Zeit von Januar bis Oktober 2011 vorgelegt. Diese weisen fÃ¼r Januar 2011
einen Gewinn von ca. 42.000 Euro und fÃ¼r Februar 2011 einen Verlust von ca.
23.000 Euro aus. Zusammengefasst ergibt sich aus diesen Berichten fÃ¼r die Zeit
von Januar bis Oktober 2011 insgesamt ein Verlust in HÃ¶he von 54.720 Euro. Eine
Entscheidung der Beklagten Ã¼ber die von der KlÃ¤gerin am 15. November 2011
beantragte Befreiung von den Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 1 SGB V
ist von dem Beklagten bis zum Abschluss der mÃ¼ndlichen Verhandlung nicht
getroffen worden.

Die KlÃ¤gerin ist der Auffassung, dass die von dem Beklagten durch den
Teilabhilfebescheid vom 10. Juni 2011 erfolgte Befreiung von PreisabschlÃ¤gen
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nicht ausreichend sei, um die wirtschaftliche Existenz der KlÃ¤gerin zu sichern und
sie deshalb einen Anspruch auf eine weitergehende Befreiung habe. Die
Einbeziehung der vorlÃ¤ufigen GeschÃ¤ftszahlen fÃ¼r Januar und Februar 2011
zum Ausgleich des negativen GeschÃ¤ftsergebnisses des Jahres 2010 sei
willkÃ¼rlich. Bis August 2010 sei trotz des erhÃ¶hten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes
ein positives Ergebnis erzielt. Daher sei der Verlust auf die Rabatte
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Durch die Rabatte seien der KlÃ¤gerin in der Zeit vom 1.
August 2010 bis 28. Februar 2011 LiquiditÃ¤t in HÃ¶he von 56,989 Euro entzogen
worden. AuÃ�erdem habe der Beklagte die vorgesehene 90-Tagesfrist zur
Entscheidung nicht eingehalten. Daher gelte die PreiserhÃ¶hung als genehmigt. Im
Ã�brigen verstieÃ�en die gesetzlichen Regelungen Ã¼ber das Preismoratorium
nach Â§ 130a Abs. 3a SGB V gegen die maÃ�gebliche europÃ¤ische Richtlinie und
stellten einen VerstoÃ� gegen das Verbot rÃ¼ckwirkender Sanktionen dar.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
den Beklagten unter AbÃ¤nderung seines Bescheides vom 14. April 2011 in der
Fassung des Bescheides vom 10. Juni 2011 in der Gestalt des
Widerspruchbescheides vom 20. Juli 2011 zu verurteilen, sie fÃ¼r den Zeitraum
fÃ¼r vom 1. August 2010 bis 28. Februar 2011 von den Preisabschlagspflichten
nach Â§ 130a Abs. 1a SGB V und fÃ¼r den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 31.
Dezember 2011 von dem Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 3a SGB V und f
Ã¼r den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 von den
Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 1 SGB V zu befreien.

Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Der Beklagte hÃ¤lt seine Bescheide fÃ¼r zutreffend.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 23. Januar 2012 hat die KlÃ¤gerin erklÃ¤rt,
dass das OriginalprÃ¤parat, das sie mit ihrem PrÃ¤parat ersetzt, einen
Apothekenverkaufpreis in HÃ¶he von 87,68 Euro hat und dass das von ihr
vertriebene PrÃ¤parat 71,91 Euro kostet und damit 15,77 Euro unter dem
Verkaufspreis des OriginalprÃ¤parate liege, so dass unter BerÃ¼cksichtigung der
Mehrwertsteuer und der Handelsspannen der Apotheken und GroÃ�hÃ¤ndler der
Abgabepreis noch um ca. 0,50 Euro pro Packung erhÃ¶ht werden kÃ¶nne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten aus dem
vorliegenden Verfahren und dem einstweiligen Rechtsschutzverfahren (S 2 KR
241/11 ER) und die Verwaltungsakten, die Gegenstand der mÃ¼ndlichen
Verhandlung gewesen sind, Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Klage ist hinsichtlich der Verpflichtung, fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2011 eine Befreiung von den Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs.
1 SGB V auszusprechen, unzulÃ¤ssig, weil das dafÃ¼r notwendige Vorverfahren
nicht vor Erhebung der Klage durchgefÃ¼hrt wurde. Dies ergibt sich aus einer
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analogen Anwendung der Regelungen des Â§ 78 Abs. 1 und 3 Sozialgerichtsgesetz
(SGG) auf Klagen auf Erlass eines Verwaltungsaktes, wenn die BehÃ¶rde noch keine
Entscheidung Ã¼ber den Erlass oder die Ablehnung des Verwaltungsaktes getroffen
hat. Eine solche analoge Anwendung der Regelungen des Â§ 78 SGG ist notwendig,
um sicherzustellen, dass der Zweck der Regelung des Â§ 78 SGG, nÃ¤mlich dass
zunÃ¤chst die BehÃ¶rde in einem Verwaltungsverfahren den geltend gemachten
Anspruch auf Erlass eines Verwaltungsakts prÃ¼fen soll, bevor sich das Gericht mit
einem entsprechenden Anspruch befasst, erreicht werden kann.

Nach Â§ 78 Abs. 1 Satz 1 SGG sind vor der Erhebung der Anfechtungsklage
RechtmÃ¤Ã�igkeit und ZweckmÃ¤Ã�igkeit des Verwaltungsakts in einem
Vorverfahren nachzuprÃ¼fen. Nach Â§ 78 Abs. 3 SGG gilt dies entsprechend fÃ¼r
die Erhebung einer Verpflichtungsklage. Nach Â§ 78 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGG bedarf
es zwar in der Regel eines Vorverfahrens nicht, wenn der Verwaltungsakt von einer
obersten BundesbehÃ¶rde, einer obersten LandesbehÃ¶rde oder von dem Vorstand
der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit erlassen worden ist. Die Entscheidung Ã¼ber die
Befreiung von den PreisabschlÃ¤gen nach Â§ 130a Abs. 1 SGB V ist zwar nach Â§
130a Abs. 4 Satz 2 SGB V vom Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit, einer oberste
BundesbehÃ¶rde, zutreffen. Nach Â§ 130a Abs. 4 Satz 8 SGB V kann das
Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit diese Aufgabe jedoch auf eine
BundesoberbehÃ¶rde Ã¼bertragen. Davon hat das Bundesministerium fÃ¼r
Gesundheit Gebrauch gemacht und die Aufgaben nach Â§ 130a Abs. 4 SÃ¤tze 2 bis
7 SGB V auf den Beklagten Ã¼bertragen, der nur eine obere BundesbehÃ¶rde ist,
so dass vor einer Verpflichtungsklage auf Erteilung einer Befreiung die
DurchfÃ¼hrung eines Vorverfahrens notwendig ist. Diese Vorverfahren wurde
hinsichtlich der Befreiung von den Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 1 SGB
V fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 nicht durchgefÃ¼hrt.
Die darauf gerichtete Klage ist unzulÃ¤ssig.

Im Ã�brigen ist die Klage zulÃ¤ssig. Sie ist insbesondere vor dem Ã¶rtlich
zustÃ¤ndigen Sozialgericht erhoben worden. Das Sozialgericht Wiesbaden ist fÃ¼r
die von der KlÃ¤gerin erhobene Klage Ã¶rtlich zustÃ¤ndig. Nach Â§ 57 Abs. 5 SGG
ist in Angelegenheiten nach Â§ 130a Abs. 4 und 9 des SGB V das Sozialgericht
Ã¶rtlich zustÃ¤ndig, in dessen Bezirk die zur Entscheidung berufene BehÃ¶rde ihren
Sitz hat. Die KlÃ¤gerin macht Befreiungen von den PreisnachlÃ¤ssen nach Â§ 130a
Abs. 1, 1a und 3a SGB V nach Â§ 130a Abs. 4 SGB V geltend. Ã�ber diese
Befreiungen entscheidet zwar nach Â§ 130a Abs. 4 Satz 2 SGB V das
Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit. Nach Â§ 130a Abs. 4 Satz 8 SGB V kann das
Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit diese Aufgabe auf eine BundesoberbehÃ¶rde
Ã¼bertragen. Davon hat das Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit Gebrauch
gemacht und die Aufgaben nach Â§ 130a Abs. 4 SÃ¤tze 2 bis 7 SGB V auf den
Beklagten Ã¼bertragen. Da der Beklagte seinen Sitz in A-Stadt hat, das zum Bezirk
des Sozialgerichts Wiesbaden gehÃ¶rt, ist das Sozialgericht Wiesbaden fÃ¼r Klagen
auf eine Befreiung von PreisabschlÃ¤gen des Â§ 130a Abs. 1, 1a und 3a SGB V nach
Â§ 130a Abs. 4 SGB V Ã¶rtlich zustÃ¤ndig.

Soweit die Klage zulÃ¤ssig ist, ist sie jedoch unbegrÃ¼ndet.
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Der Bescheid der Beklagten vom 14. April 2011 in der Fassung des Bescheides vom
10. Juni 2011 in der Gestalt des Widerspruchbescheides vom 20. Juli 2011, mit dem
es die Beklagte abgelehnt hat die KlÃ¤gerin fÃ¼r den Zeitraum fÃ¼r vom 1. August
2010 bis 28. Februar 2011 von den Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 1 a
SGB SGB V und fÃ¼r den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 31. Dezember 2011 von
dem Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 3 a SGB V zu befreien, ist
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Die KlÃ¤gerin hat
weder fÃ¼r den Zeitraum fÃ¼r vom 1. August 2010 bis 28. Februar 2011 einen
Anspruch auf Befreiung von den Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 1a SGB
SGB V noch fÃ¼r den Zeitraum vom 1. August 2010 bis 31. Dezember 2011 einen
Anspruch auf Befreiung von den Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 3a SGB
V.

Nach Â§ 130a Abs. 1 SGB V erhalten die Krankenkassen von den Apotheken fÃ¼r ab
dem 1. Januar 2003 zu ihren Lasten abgegebene Arzneimittel einen Abschlag in
HÃ¶he von 6 vom Hundert des Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmers
ohne Mehrwertsteuer. Pharmazeutische Unternehmer sind verpflichtet, den
Apotheken den Abschlag zu erstatten. Soweit pharmazeutische GroÃ�hÃ¤ndler nach
Â§ 130a Abs. 5 SGB V bestimmt sind, sind pharmazeutische Unternehmer
verpflichtet, den Abschlag den pharmazeutischen GroÃ�hÃ¤ndlern zu erstatten. Der
Abschlag ist den Apotheken und pharmazeutischen GroÃ�hÃ¤ndlern innerhalb von
zehn Tagen nach Geltendmachung des Anspruches zu erstatten. Nach Â§ 130a Abs.
1a SGB V betrÃ¤gt der Abschlag fÃ¼r verschreibungspflichtige Arzneimittel
einschlieÃ�lich Fertigarzneimittel in parenteralen Zubereitungen vom 1. August
2010 bis zum 31. Dezember 2013 abweichend von Absatz 1 16 Prozent. Nach Â§
130a Abs. 4 Satz 2 SGB V kÃ¶nnen pharmazeutische Unternehmer nach Artikel 4
der Richtlinie 89/105/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 betreffend die
Transparenz von MaÃ�nahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei Arzneimitteln
fÃ¼r den menschlichen Gebrauch und ihre Einbeziehung in die staatlichen
Krankenversicherungssysteme AntrÃ¤ge auf Ausnahme von den nach den
AbsÃ¤tzen 1, 1a und 3a vorgesehenen AbschlÃ¤gen stellen. Das Vorliegen eines
Ausnahmefalls und der besonderen GrÃ¼nde sind im Antrag hinreichend
darzulegen. Nach Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie 89/105/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 kann eine Person, die Inhaber einer Genehmigung fÃ¼r das
Inverkehrbringen eines Arzneimittels ist, in AusnahmefÃ¤llen eine Abweichung von
einem Preisstopp beantragen, wenn dies durch besondere GrÃ¼nde gerechtfertigt
ist. Diese GrÃ¼nde sind im Antrag hinreichend darzulegen. Die Mitgliedstaaten
stellen sicher, dass eine begrÃ¼ndete Entscheidung Ã¼ber jeden derartigen Antrag
innerhalb von neunzig Tagen getroffen und dem Antragsteller mitgeteilt wird. Sind
die Angaben zur BegrÃ¼ndung des Antrags unzureichend, so teilen die
zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden dem Antragsteller unverzÃ¼glich mit, welche
zusÃ¤tzlichen Einzelangaben erforderlich sind, und treffen ihre Entscheidung
innerhalb von neunzig Tagen nach Erhalt dieser zusÃ¤tzlichen Einzelangaben.

Nach diesen Regelungen hat die KlÃ¤gerin keinen Anspruch auf eine Befreiung von
den Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 1 a SGB SGB V fÃ¼r den Zeitraum
fÃ¼r vom 1. August 2010 bis 28. Februar 2011. Besondere GrÃ¼nde fÃ¼r die
Nichterhebung des Preisabschlag nach Â§ 130a Abs. 1a SGB fÃ¼r diesen Zeitraum
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liegen nicht vor. Vielmehr weist die Beklagte in dem angefochtenen Bescheid
zutreffend darauf hin, dass die KlÃ¤gerin ohne die im Jahr 2009 erfolgte ErhÃ¶hung
des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes im Jahr 2010 ein positives GeschÃ¤ftsergebnis
erzielt hÃ¤tte. Dies wird von der KlÃ¤gerin auch eingerÃ¤umt und in einem
Schreiben an den Beklagten auch bestÃ¤tigt. Daraus ist im Fall der KlÃ¤gerin
abzuleiten, dass jedenfalls keine besonderen GrÃ¼nde fÃ¼r eine Befreiung von den
PreisabschlÃ¤gen vorliegen, da die finanzielle LeistungsfÃ¤higkeit des
Unternehmens durch die ErhÃ¶hung der gesetzlichen PreisabschlÃ¤ge nach Â§ 130a
SGB V nicht gefÃ¤hrdet ist. Dabei ist auch zu berÃ¼cksichtigen, dass die KlÃ¤gerin
eine Kapitalgesellschaft ist, deren Alleingesellschaft der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der
KlÃ¤gerin ist. Das GeschÃ¤ftsergebnis der KlÃ¤gerin kann damit durch die
VerÃ¤nderung des Gehaltes des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers, der der einzige BeschÃ¤ftigte
der KlÃ¤gerin ist, sowie durch die vom Alleingesellschafter der Gesellschaft zur
VerfÃ¼gung gestellten Kredite gesteuert werden kann. Davon hat der
Alleingesellschafter der KlÃ¤gerin in der Vergangenheit durch VerÃ¤nderung des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes auch Gebrauch gemacht. Der Alleingesellschafter ist
zwar nicht verpflichtet, das GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalt beliebig zu senken, um trotz
der vom Gesetzgeber eingefÃ¼hrten PreisabschlÃ¤ge ein positives Ergebnis der
KlÃ¤gerin sicherzustellen. ErhÃ¶ht er jedoch das GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalt oder
behÃ¤lt er das erhÃ¶hte GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalt trotz VerÃ¤nderung des
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes bei und wÃ¤re bei einer angemessenen
VerÃ¤nderung kein Verlust zu erwarten, liegt kein Ausnahmefall im Sinne von Art. 4
Abs. 2 der Richtlinie vor. So liegt der Fall hier. FÃ¼r die Zeit vom 1. August bis 31.
Dezember 2010 ergibt sich diese bereits aus den vorliegen GeschÃ¤ftszahlen, aus
denen abzuleiten ist, dass ohne die Beibehaltung der im Jahr 2009 erfolgten
ErhÃ¶hung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehaltes im Jahr 2010 ein positive
Betriebsergebnis erzielt worden wÃ¤re, wie auch die KlÃ¤gerin selbst eingerÃ¤umt
hat. Auch fÃ¼r die Monate Januar und Februar 2011 liegt kein Ausnahmefall vor.
Zwar unterliegt die KlÃ¤gerin durch EinkÃ¤ufe und VerkÃ¤ufe starken
Schwankungen in den Monatsergebnissen. Dennoch liegt fÃ¼r diese ZeitrÃ¤ume
kein Ausnahmefall nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie vor, weil in diesem Zeitraum
trotz des verÃ¤nderten wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes immer noch an
dem erhÃ¶hten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrergehalt festgehalten wurde, so dass nicht
festzustellen ist, dass in dieser Zeit ein Ausnahmefall nach Art. 4 Abs. 2 der
Richtlinie vorliegt. Insgesamt liegen die Ausnahmevoraussetzungen fÃ¼r
Befreiungen von den PreisabschlÃ¤gen nach Â§ 130a Abs. 1a SGB V fÃ¼r die
geltend gemachten ZeitrÃ¤ume nicht vor.

Auch auf die Befreiung von den PreisabschlÃ¤gen nach Â§ 130a Abs. 3a SGB V fÃ¼r
die Zeit vom 1. August 2010 bis 31. Dezember 2011 hat die KlÃ¤gerin nach den
genannten Regelungen keinen Anspruch. Hinsichtlich der Zeit vom 1. August 2010
bis August 2011 weist die KlÃ¤gerin selbst darauf hin, dass entsprechende
PreisabschlÃ¤ge von ihr nicht erhoben und gefordert wurden. Die KlÃ¤gerin ist
deshalb durch diese PreisabschlÃ¤ge nicht belastet und kann deshalb fÃ¼r diesen
Zeitraum keine Befreiung von diesen PreisabschlÃ¤gen verlangen. Im Ã�brigen ist
sie hinsichtlich des geltend gemachten Befreiungszeitraums bis zum 31. Dezember
2011 von den PreisabschlÃ¤gen nach Â§ 130a Abs. 3a SGB V aufgrund der von ihr
bis zu diesem Zeitraum vorgenommene Preisgestaltung nicht betroffen und kann
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aus diesem Grund keine Befreiung von diesen PreisabschlÃ¤gen verlangen. Daher
kommt es auch nicht darauf an, ob die Regelung des Â§ 130a Abs. 3a SGB V mit
hÃ¶herrangigem Recht vereinbar ist und die Entscheidungsfristen eingehalten
wurden. Von einer fiktiven Genehmigung einer PreiserhÃ¶hung kann schon deshalb
nicht ausgegangen werden, weil die KlÃ¤gerin von der Regelung Ã¼berhaupt nicht
betroffen ist.

ErhÃ¶ht sich der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers ohne
Mehrwertsteuer gegenÃ¼ber dem Preisstand am 1. August 2009, erhalten die
Krankenkassen nach Â§ 130a Abs. 3a Satz 1 SGB V fÃ¼r die zu ihren Lasten
abgegebenen Arzneimittel ab dem 1. August 2010 bis zum 31. Dezember 2013
einen Abschlag in HÃ¶he des Betrages der PreiserhÃ¶hung. Allerdings gilt nach Â§
130a Abs. 3a Satz 5 SGB V fÃ¼r importierte Arzneimittel, die nach Â§ 129 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 abgegeben werden, abweichend von Satz 1 ein Abrechnungsbetrag von
hÃ¶chstens dem Betrag, welcher entsprechend den Vorgaben des Â§ 129 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 niedriger ist als der Arzneimittelabgabepreis des Bezugsarzneimittels
einschlieÃ�lich Mehrwertsteuer, unter BerÃ¼cksichtigung von AbschlÃ¤gen fÃ¼r
das Bezugsarzneimittel aufgrund dieser Vorschrift. Nach Â§ 129 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
SGB V sind die Apotheken bei der Abgabe verordneter Arzneimittel an Versicherte
nach MaÃ�gabe des Rahmenvertrages nach Absatz 2 zur Abgabe von
preisgÃ¼nstigen importierten Arzneimitteln, deren fÃ¼r den Versicherten
maÃ�geblicher Arzneimittelabgabepreis unter BerÃ¼cksichtigung der AbschlÃ¤ge
nach Â§ 130a Absatz 1, 1a, 2, 3a und 3b mindestens 15 vom Hundert oder
mindestens 15 Euro niedriger ist als der Preis des Bezugsarzneimittels, verpflichtet.
Diese Regelungen bedeuten, dass die KlÃ¤gerin solange nicht den
Preisabschlagspflichten nach Â§ 130a Abs. 3a SGB V unterliegt als der Preis der von
ihr verkauften Importmedikamente 15% bzw. 15 Euro unter dem
Apothekenverkaufspreis des OriginalprÃ¤parates liegt. Dies ist jedoch nach den
Angaben des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der KlÃ¤gerin in der mÃ¼ndlichen Verhandlung
am 23. Januar 2012 bei der KlÃ¤gerin der Fall. Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer hat
angegeben, dass das OriginalprÃ¤parat, das die KlÃ¤gerin mit ihrem PrÃ¤parat
ersetzt hat, einen Apothekenverkaufspreis in HÃ¶he von 87,68 Euro hat und dass
das von ihr vertriebene PrÃ¤parat zum Preis von 71,91 Euro verkauft wird und
damit immer noch 15,77 Euro unter dem Verkaufspreis des OriginalprÃ¤parate
liegt, so dass unter BerÃ¼cksichtigung der Mehrwertsteuer und der
Handelsspannen der Apotheken und GroÃ�hÃ¤ndler der Abgabepreis noch um ca.
0,50 Euro pro Packung erhÃ¶ht werden kÃ¶nne. Damit ist die KlÃ¤gerin bei dem
von ihr mit ihren Abnehmern vereinbarten Verkaufspreis von dem Preisabschlag
rechtlich nicht betroffen und unterliegt bei der derzeitigen Preisgestaltung nicht
dem Preisabschlag des Â§ 130a Abs. 3a SGB V. Die KlÃ¤gerin kann deshalb nach Â§
130a Abs. 4 SGB V keine Befreiung von dem Abschlag verlangen.

Damit war die Klage insgesamt abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a SGG in Verbindung mit Â§ 154
Verwaltungsgerichtsordnung und berÃ¼cksichtigt, dass die KlÃ¤gerin mit ihrer
Klage vollstÃ¤ndig unterlegen ist.
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Die MÃ¶glichkeit der Berufung gegen dieses Urteil ergibt sich aus Â§ 143 SGG.

Erstellt am: 04.01.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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